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Australiens Aborigines im Abseits: 
Kein Ende der Diskriminierung in Sicht? 
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Summary 
Although there has recently been a fundamental change in public debates 
concerning the discrimination of Aborigines, the position of native inhabitants of 
Australia as the weakest link in Australian society remains unaltered. As a result the 
gap between the indigenous and the non-indigenous populations have grown to such 
an extent that unemployment, criminality and bad health care have turned many 
aboriginal communities into isolated “fourth world” areas. The traumatic experiences 
these people have endured especially as a result of the policies from the “Stolen 
Generation” era caused many families to be dysfunctional thus resonating negatively 
down the generations and creating a vicious circle of social problems. The political 
efforts to improve the living conditions of the Aborigines have often shown a lack of 
empathy, understanding and effectiveness. This has been especially exacerbated by 
the practise of excluding the native Australians from the decision-making process for 
policies which concern them instead of involving them in it. 
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Die australische Auslegung der Rechte indigener Völker 

Im Rahmen der UNO-Generalversammlung wurde im Jahr 2007 die internationale 
Aufmerksamkeit auf die Rechte indigener Völker gelenkt. Die dort verabschiedete 
Deklaration appellierte an die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen und deren 
Zivilgesellschaften, die bedingungslose Gleichstellung der indigenen und nicht indi-
genen Bevölkerung zu akzeptieren und sich für eine kollektive Autonomie indigener 
Völker im Politischen, Sozialen und Ökonomischen einzusetzen. Diesbezüglich 
wurde insbesondere die internationale Verantwortung gegenüber den durch Koloni-
alisierung und Landenteignung benachteiligten indigenen Völkern sowie deren 
Recht auf kulturelle Selbstbestimmung betont (Harris-Short 2012: 204-206). Dieser 
symbolische Erfolg der indigenen Völker auf der Ebene des internationalen Rechts 
hatte zwar für die Nationalstaaten keine bindende Wirkung, schaffte aber eine 
rechtliche Legitimation, auf die sich indigene Initiativen in ihrem Streben nach 
eigenständigen Gemeinden und Institutionen berufen konnten. 

Das Beispiel Australiens, eines der vier Länder, die bei dem Votum gegen die 
Deklaration gestimmt haben, verdeutlicht die Möglichkeit der nationalen Auslegung 
und Anwendung dieser UNO-Erklärung. Denn einerseits führte der internationale 
und nationale Druck, als Resultat der UNO-Generalversammlung, in Australien 
zwar zu einer Rhetorik des Wandels, die in der offiziellen Entschuldigung des 
ehemaligen Premierministers Kevin Rudd gegenüber den Opfern der „gestohlenen 
Generation“1 gipfelte. Andererseits blieben die darauf folgenden Änderungen in der 
Sozialpolitik weit hinter den Erwartungen der indigenen Bevölkerung zurück, ohne 
dabei Gefahr zu laufen, gegen internationales Recht zu verstoßen. Insofern ermög-
lichte es die Unverbindlichkeit der Deklaration, dass den Aborigines und Torres-
Strait-Insulanern auch nach der UNO-Erklärung weiterhin eine weitreichende Land-
rückerstattung sowie verhältnismäßige Kompensationszahlungen verwehrt blieben. 
In der Folge sind die indigenen Bevölkerungsgruppen der Aborigines und der 
Torres-Strait-Insulaner bis heute die mit Abstand am meisten benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen des fünften Kontinents. 

Dabei zeigt ein Blick in die Geschichte des Landes seit dessen europäischer Be-
siedlung deutlich, dass die aktuelle Situation der indigenen Bevölkerung ausschließ-
lich als das Erbe der Kolonialpolitik der weißen Siedler gewertet werden muss. 

                                                 
1  Der Begriff „gestohlene Generation“ steht für die systematische Zwangsentfernung von Kindern der 

australischen Ureinwohner und deren Unterbringung in weißen Familien oder staatlichen 
Institutionen. Dieser Prozess fand hauptsächlich in dem Zeitraum von 1910 bis 1970 statt und wurde 
von der australische Regierung forciert. 
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Anfänge der Diskriminierung 

Bereits der Beginn der europäischen Besiedlung Australiens unter der Prämisse, der 
fünfte Kontinent sei unbewohntes Land, zeichnete sich durch die Intoleranz der 
Europäer gegenüber der indigenen Bevölkerung aus. Denn der Status „terra nullis“, 
der den Aborigines jegliche Rechte an ihren Ländern versagte, missachtete nicht nur 
die „indigene Wildnis“ als ihren kulturellen Lebensraum, sondern negierte auch 
deren Position als erste Menschen Australiens. Diese „Entmenschlichung“ wurde 
von einem Prozess der systematischen Tilgung der indigenen Geschichte des Landes 
begleitet. Dabei sollte insbesondere die Umbenennung geografischer Bezeichnungen 
den indigenen Anspruch auf das Land schwächen und die Identifikation der Siedler 
mit Australien stärken. In der Folge setzte sich dieses Prinzip des Identitätsgewinns 
durch ethnozentrische Abgrenzung gegenüber den Ureinwohnern soweit fort, dass 
das kulturelle Zusammenleben der Aborigines durch systematische Diskriminierung, 
weitreichende Landenteignung und ökonomische Marginalisierung in fast ganz 
Australien nachhaltig zerstört wurde (Darian-Smith 2012: 99-101). Unter dem 
sozialdarwinistisch inspirierten Vorwand, die unterentwickelten indigenen Völker 
vor sich selbst schützen zu müssen, richtete die europäische Siedlerbevölkerung 
dabei eine „Schutzpolitik“ ein, die tief in die Kultur und das Leben indigener 
Menschen eingriff. Häufig kam es dabei zu Zwangsumsiedlungen und zur 
Unterdrückung traditioneller Praktiken. Den traurigen Höhepunkt dieser politischen 
und sozialen Diskriminierung stellte der Prozess der Kindswegnahme dar, der einer 
ganzen „gestohlenen Generation“ indigener Menschen ihre familiäre und kulturelle 
Heimat raubte. 

Folgen der Diskriminierung 

Eine Vielzahl der aktuellen Spannungen in der Beziehung zwischen dem westlichen 
Staat Australien und seiner indigenen Bevölkerung lassen sich nur vor dem Hinter-
grund der europäischen Besiedlungsgeschichte verstehen. 

So hatte insbesondere die Zerstörung indigener Familien während des Prozesses der 
„gestohlenen Generation“ psychologische und emotionale Folgen in einem solchen 
Maße, dass eine Vielzahl von Aborigines der heutigen Elterngeneration Schwierig-
keiten haben, soziale Fähigkeiten zu entwickeln und soziale Netzwerke aufzubauen. 
In der Folge sind die Strukturen indigener Familien häufig so stark gestört, dass 
auch die späteren Kinder von dem bleibenden Schadenskreislauf der „gestohlenen 
Generation“ betroffen sind. Zudem wiegt das Erbe der geschädigten Beziehung 
zwischen der Polizei und der indigenen Bevölkerung schwer. Während sich bei den 
Aborigines das Bild der Polizei als einem gewaltsamen Durchsetzungsorgan rassisti-
scher Praktiken verfestigt hat, hält sich bei der australischen Polizei zum Teil die 
Annahme, die indigene Bevölkerung sei unzivilisiert und wild. Die Folge ist eine 
ungleichmäßig stärkere polizeiliche Überwachung in Gebieten mit einem hohen 
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indigenen Bevölkerungsanteil, die im großen Maße zur chronischen Überrepräsen-
tation indigener Menschen in dem australischen Strafjustizsystem beiträgt. 

Eine weitere Ursache für die anhaltenden Probleme der Aborigines mit dem Rechts-
system des australischen Staates ist die Orientierungs- und Antriebslosigkeit vieler 
indigener Menschen. Dabei spielt vor Allem der Verlust der Kultur durch die Ver-
treibung und Umsiedlung aus den angestammten und bekannten Lebensräumen und 
Familien eine zentrale Rolle. Denn anders als die westliche Kultur der nicht-
indigenen Bevölkerung Australiens, sind der Glaube und die Traditionen der Abori-
gines fest an ihre Umgebung gebunden. Die Landschaft als Numen2 bildet nicht nur 
das transzendentale Zentrum ihres spirituellen Glaubens, sondern dient auch als 
erhaltendes Element wichtiger Traditionen. So kann sich das Wissen über die 
Traumzeit und Traumpfade als dem zentralen Aspekt der Kultur der Aborigines nur 
in der entsprechenden Umgebung entfalten und entwickeln. Die Lebendigkeit der 
indigenen Tradition hängt somit stark von der Möglichkeit der Aborigines ab, auf 
ihren spirituellen Pfaden zu reisen und ihr Wissen über die Landschaft anzuwenden 
und zu erweitern (Kerwin 2010: 3–64). 

Hinzu kommt, dass das traditionelle Zusammenleben der Aborigines in halbnomadi-
schen Stämmen sich nicht mit der materiellen Sesshaftigkeit der invasiven westli-
chen Kultur vereinen lässt. Somit wurden die einzigartigen wirtschaftlichen, sozia-
len und politischen Beziehungen innerhalb und zwischen den indigenen Stämmen 
mit der Ausbreitung der westlichen Infrastruktur weitestgehend zerstört. Dabei ging 
vor allem der Aspekt des kulturellen, ökonomischen und politischen Reisens der 
indigenen Bevölkerung zum Austausch von Waren, Wissen und Symbolen verloren. 
In der Folge ist es den Aborigines heutzutage kaum noch möglich, ihr Leben auf 
traditionelle und von den westlichen Einflüssen unabhängige Weise zu gestalten. 
Insbesondere die generationsübergreifende Weitergabe von indigenen Werten und 
Wissen sowie die lebendige Weiterentwicklung der Kultur leiden dabei unter der 
geringen Zahl an fortbestehenden indigenen Gemeinden. Aber auch die Wahrneh-
mung einer indigenen Selbstbestimmung, in Anlehnung an das einzigartige kultu-
relle Erbe der Aborigines, wird durch diesen Prozess geschwächt. 

Die halbherzige Versöhnung 

Das Fortbestehen des Schadenskreislaufs der diskriminierenden Kolonialpolitik 
gegenüber den Aborigines beruht insbesondere auf zwei Faktoren. Einerseits entwi-
ckelte sich das Schuldbewusstsein in Bezug auf die Situation indigener Menschen 
bei der nicht-indigenen Bevölkerung Australiens erst gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts und andererseits stagniert der Übergang von Schuldbekenntnis zu 
Wiedergutmachungsmaßnahmen seitdem zu häufig auf der Ebene rhetorischer 
Willensbekundungen. 

                                                 
2  Der Begriff „Numen“ dient zur Bezeichnung der Anwesenheit eines „gestaltlos Göttlichen“. 
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Tatsächlich wurden die Aborigines erst 1967 nach einem nationalen Referendum als 
ein Teil der australischen Bevölkerung anerkannt und den nicht indigenen Menschen 
verfassungsrechtlich gleichgestellt. Danach dauerte es noch ein weiteres Vierteljahr-
hundert, ehe sich die Politik grundlegend mit der fortwährenden Diskriminierung 
der indigenen Völker seit der Kolonialzeit und deren Folgen auseinandersetzte. Erst 
1992 wurde in dem „Mabo-Urteil“ die besondere historische Stellung der Aborigi-
nes als erste Bewohner Australiens rechtlich wirksam berücksichtigt. Indem er die 
Doktrin einer australischen „terra nullis“ zur Zeit der britischen Besiedlung für 
nichtig erklärte, schaffte der Oberste Gerichtshof eine rechtliche Legitimation für 
indigene Forderungen nach Landrückerstattung. Zudem wirkte der Gerichtsent-
scheid auf den „Native Title Act“ hin, der den Aborigines ab 1994 einen ihrer 
Geschichte und Kultur gebührenden Status in der australischen Gesellschaft 
versicherte. 

Dieser symbolische Erfolg der Ureinwohner auf der Ebene des nationalen Rechts 
bestärkte nicht nur deren Initiativen in ihren Forderungen nach Wiedergutmachung, 
sondern machte auch die nicht-indigene Bevölkerung auf das geschehene Unrecht 
gegenüber den indigenen Menschen aufmerksam. Im Jahr 1997 wurde dieser 
Prozess der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe Australiens 
noch von dem „Bringing them Home“ Report verstärkt. Der Bericht des Nationalen 
Untersuchungsausschusses über die Trennung indigener Kindern von deren Familien 
erweiterte die Diskussionen dabei insbesondere um den anhaltenden Schaden des 
Prozesses der Kindswegnahme. Zum einen rückte dies die ununterbrochene 
Benachteiligung indigener Kinder in allen Belangen der körperlichen und sozialen 
Gesundheit in den Fokus der politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit und 
schaffte so zum anderen eine Basis zur kritischen Betrachtung der Beziehung 
zwischen den Ureinwohnern und dem australischen Staat (Human Rights and Equal 
Opportunity Commission 1997) 

In der Folge entstanden Ende des 20. Jahrhunderts gesellschaftliche Forderungen 
nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung gegenüber der indigenen Bevölkerung, 
die zu einer Politik der Versöhnung führten. Von der Rhetorik des Wandels getra-
gen, standen somit insbesondere die Olympischen Spiele im Jahr 2000 in Sydney 
und die Entschuldigung des Premierministers Kevin Rudd gegenüber den Opfern der 
„gestohlenen Generation“ im Februar 2008 unter dem Motto der offiziellen Annähe-
rung der indigenen und nicht indigenen Bevölkerung Australiens. Doch trotz des 
Versprechens der Politik, mehr Einfühlungsvermögen gegenüber den kulturellen 
Unterschieden der Aborigines zu zeigen und ihnen in einem Prozess der Autonomi-
sierung eine größere Selbstbestimmung zu ermöglichen, blieben die gesetzlichen 
Maßnahmen bis heute weitestgehend hinter den Erwartungen der Ureinwohner 
zurück (Böge 2007: 545–548). 

Ein Beispiel dafür bildet die staatliche Intervention, die im Jahr 2007 unter der John 
Howard Regierung, als Reaktion auf einen Bericht über Kindesmissbrauch, 



Lion Rackow 66

Alkoholismus und Kriminalität in Wohngebieten der indigenen Bevölkerung, initi-
iert wurde. Denn anstelle von kooperativer Zusammenarbeit mit den Betroffenen zur 
gemeinsamen Lösungsfindung, setzte die Politik auf eine paternalistische Kontrolle 
der Ureinwohner. Neben dem ethnisch bedingten Generalverdacht, unter den die 
indigenen Menschen dabei von Medien und Politik gestellt wurden, konzentrierte 
sich die Kritik an der Intervention vor allem auf die Bevormundung der Ureinwoh-
ner durch eine Zweckbindung der Sozialleistungen. Zudem verdeutlicht das Verbot 
von Alkohol und Pornografie sowie die Aufstockung der Polizeipräsenz in den be-
troffenen Gebieten ein allgemeines Phänomen der australischen Sozialpolitik seit 
der Jahrtausendwende. Denn während die öffentlichen Symptome der Benachteili-
gung der Aborigines zwar von der Politik erkannt und vor allem durch Kapital- und 
Polizeieinsatz bekämpft werden, bleiben die eigentlichen Ursachen der prekären 
Situation der Aborigines häufig unberücksichtigt. Dies spiegelt sich insbesondere in 
der indigenen Kritik an der Inkonsistenz und Ineffizienz der Sozialpolitik. 

Benachteiligung der Aborigines heute 

In Folge der Versäumnisse der Politik bei der Wiedergutmachung der kolonialen 
Schuld des australischen Staates an den indigenen Menschen liegen die Lebensbe-
dingungen der Ureinwohner heute immer noch weit hinter denen der restlichen Be-
völkerung zurück. Dabei verdeutlicht insbesondere der Vergleich demografischer 
Daten von indigenen und nicht-indigenen Australiern die signifikanten Unterschiede 
zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen. So liegt die durchschnittliche Lebens-
erwartung eines Aborigines mit 70 Jahren mehr als 10 Jahre unter dem durch-
schnittlichen Todesalter der restlichen Bevölkerung. Die Gründe dafür sind unter 
anderem eine mehr als doppelt so hohe Kindersterblichkeits- und eine sechsmal 
höhere Selbstmordrate sowie Alkohol- und Drogenprobleme auf Seiten der indige-
nen Menschen. Zudem leiden die Ureinwohner, insbesondere in entlegenen Gebie-
ten, häufiger an Unterernährung und Armutskrankheiten wie Trachom, die sonst nur 
in Entwicklungsländern auftreten. Tatsächlich liegt der Human Development Index 
für die Aborigines neben den Ländern Tonga und Suriname ungefähr auf Platz 100, 
während Australien insgesamt, nach Norwegen, als das am weitesten entwickelte 
Land der Welt eingestuft wird. 3 

Weitere Gründe für diese Kluft innerhalb der Gesellschaft sind die schlechte Stel-
lung der indigenen Bevölkerung in den Bereichen der Bildung und der Ökonomie. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aborigine-Kind das australische Äquivalent zum 
deutschen Abitur erreicht, ist nur halb so groß wie bei den Kindern nicht-indigener 
Familien. Nicht zuletzt deswegen liegt die Arbeitslosenquote der Ureinwohner bei 
rund 18 Prozent, während in der gesamten Bevölkerung Australiens nur 6 Prozent 
der Menschen keine Arbeit haben. In Kombination mit der niedrigen Entlohnung der 

                                                 
3  Die Daten in diesem Absatz sind im Wesentlichen der Website „Creative Spirits“ entnommen, 

verfügbar unter http://www.creativespirits.info/ (Aufruf: 2015-02-18). 
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arbeitenden Aborigines führt dies häufig zu einer finanziellen Aussichtslosigkeit und 
gesellschaftlichen Segregation, die sich stark auf die sozialen Aspekte des Lebens 
der indigenen Menschen auswirkt. Eine besonders auffällige Konsequenz daraus ist 
die hohe Kriminalitätsrate bei den Ureinwohnern. Obwohl die Aborigines nur 2,5 
Prozent der gesamten Bevölkerung ausmachen, beträgt ihr Anteil an allen Gefäng-
nisinsassen in Australien 26 Prozent. Zudem werden die Kinder aus Aborigine-
Familien mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vernachlässigt oder missbraucht und 
somit in einen Zyklus intergenerationeller Gewalt verwickelt. Dies bedingt zu gro-
ßen Teilen einen anhaltenden Prozess des Sorgerechtentzugs gegenüber indigenen 
Eltern, sodass die Kinder der Ureinwohner auch heute noch mit siebenmal größerer 
Wahrscheinlichkeit an Pflegeinstitutionen oder -familien übergeben werden. Doch 
insbesondere durch Aborigine-Initiativen und in Anlehnung an den „Bringing them 
Home“ Report wird immer wieder darauf hingewiesen, dass trotz vieler gerechtfer-
tigter Sorgerechtsentzüge indigene Kinder häufig auch aufgrund von kulturellen 
Missverständnissen und zwischenmenschlichen Kommunikationsstörungen von 
ihren Eltern getrennt werden. Zum Teil geht die Kritik dabei so weit, dass dem aust-
ralischen Jugendstrafsystem eine erneute Förderung des Prozesses der Kindsweg-
nahme bei der heutigen Generation indigener Kinder vorgeworfen wird (Human 
Rights and Equal Opportunity Commission 1997). 

Insgesamt ergibt sich aus diesen Rückständen für die Aborigine-Bevölkerung ein 
Kreislauf aus ökonomischer, politischer und sozialer Benachteiligung, der nicht nur 
der heutigen Generation, sondern auch zukünftigen indigenen Menschen eine faire 
Chance auf gute Lebensbedingungen versagt. Entstanden durch die diskriminieren-
den Prozesse der forcierten Kindswegnahme, Enteignung und Umsiedlung wirkt das 
koloniale Erbe Australiens dabei als ein Auslöser für eine gesellschaftliche Segrega-
tion und Marginalisierung der Aborigines. Denn die Zerstörung indigener Familien 
und Strukturen wirkt noch heute in den sozialen Beziehungen der Ureinwohner nach 
und führt häufig zu gestörten Familienverhältnissen, Gewalt und Missbrauch. In der 
Folge flüchten sich viele Eltern und Kinder gleichermaßen in Kriminalität und Dro-
genkonsum, was sich sowohl auf die schulischen als auch auf die beruflichen Leis-
tungen auswirkt. Des Weiteren bestärken die hohe Kriminalität, Arbeitslosigkeit und 
Abhängigkeit von Suchtmitteln vorhandene Vorurteile in der nicht-indigenen 
Bevölkerung, die eine Etablierung der Ureinwohner in der modernen Gesellschaft 
zusätzlich erschweren. Das Resultat sind weitreichende Defizite der Aborigine-
Bevölkerung in den Bereichen der Beschäftigung, Gesundheit, Erziehung, Sicher-
heit, Hygiene, Kultur und des Wohnens. 

Erfolgversprechende Projekte 

Einzelne Projekte und Initiativen zeigen, dass eine Koexistenz der indigenen und 
westlichen Kultur auf dem fünften Kontinent durchaus ohne eine Benachteiligung 
der Ureinwohner möglich ist. Dabei versprechen insbesondere jene Konzepte, die 
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auf eine stärkere Selbstbestimmung der indigenen Bevölkerung ausgerichtet sind, 
eine positive Entwicklung der Beziehung zwischen den Ureinwohnern und dem 
australischen Staat. So wurde einigen indigenen Gemeinden in einem Prozess des 
Verantwortungstransfers bestimmte Rechte des Staates übertragen, die lokalen Initi-
ativen eine selbständige Gemeindeüberwachung ermöglichten. In der Folge konnten 
die Aborigines die Modelle der Sanktions-und Rehabilitationsmaßnahmen in ihrem 
Sinne ändern und somit der Tradition ihrer Kultur anpassen. Dies führte in den 
Gemeinden zu einer Etablierung von „Koori-Gerichtshöfen“. Neben dem Richter 
umfassen diese Gerichtsversammlungen die Familien des Täters und des Opfers 
sowie respektierte Mitglieder der Gemeinde. Das Urteil ergibt sich dabei aus einer 
informellen Diskussion und Verhandlung innerhalb der Gruppe über die angemes-
sene Bestrafung des Angeklagten. Bei schwerwiegenderen Verbrechen wird diese 
Form des „circle sentencing“ noch um einen Verteidigungsrat und einen Staatsan-
walt erweitert, sodass jegliche Straftaten in der Gemeinschaft unter Einbeziehung 
der indigenen Bevölkerung bearbeitet werden können. Neben der gegenseitigen 
sozialen Kontrolle der Ureinwohner untereinander bestärkt dies insbesondere die 
Möglichkeit der Gemeinde, die Auseinandersetzungen der Mitglieder auf traditio-
nelle Weise zu regeln (Nalla und Newman 2013: 153–161). 

In vielen Gemeinden mit einem hohen Anteil an Aborigines entwickelten sich zu-
dem seit den 1990er Jahren indigene Initiativen, die das Konzept von informellen 
Gemeinde- oder Nachtpatrouillen verbreiten. Als Ergänzung zu der vorhandenen 
Polizeipräsenz zielen diese Projekte auf alternative, kulturell angemessene Möglich-
keiten der Prävention von Straftaten. Die jeweiligen Maßnahmen der Patrouillen 
reichen dabei in der Regel von sicheren Transportangeboten, über Ausnüchterungs-
unterkünfte bis zur Mediation von eskalierenden Auseinandersetzungen. 

Doch obwohl anhand von Studien der positive Effekt dieser Initiativen auf die Kri-
minalitätsraten von Jugendlichen und die durch Drogenmissbrauch bedingte Gewalt 
bewiesen wurde, führt diese Form der Selbstorganisation zum Teil auch zu Ausei-
nandersetzungen mit der Polizei. Denn während einige Polizisten die Patrouillen 
unterstützend in ihre Arbeit mit einbeziehen, resultieren Kommunikations- und 
Vertrauensprobleme bei anderen Beamten in Spannungen mit den Mitarbeitern der 
Initiativen. 

Um an dieser Schnittstelle der Verständnislosigkeit zwischen Polizei und indigener 
Bevölkerung anzusetzen, erweiterte die Politik die Strafjustizstruktur in indigenen 
Gemeinden um den Posten des „Aborigine-Gemeinden Liaison-Beamten“. Dessen 
Aufgabe ist es, die Beziehung zwischen den Aborigines und den Polizeibeamten 
durch gegenseitige Aufklärung zu verbessern und für eine rege Kommunikation 
zwischen den beiden Gruppen zu sorgen (Nalla und Newman 2013: 153–161). 

Zudem werden seit dem „Native Title Act“ von 1993 vereinzelt Teile der indigenen 
Ansprüche auf Landrückerstattung geltend gemacht und für die Öffentlichkeit unzu-
gängliche Gebiete zur kulturellen Entfaltung der Aborigines errichtet. Vor Allem in 
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Kombination mit dem beschriebenen Prozess zunehmender Selbstbestimmung kann 
dies für die Ureinwohner die Möglichkeit einer Rückkehr zu einer traditionelleren 
Lebensweise bedeuten. 

Herausforderungen für die Zukunft 

Die Aufgabe des Staates muss es in Zukunft sein, eine Balance zwischen einer 
dekolonialisierenden Autonomisierung der Ureinwohner und einer staatlichen Kon-
trolle zur Sicherung der Grundrechte zu finden. Dabei dürfen die aktuellen Probleme 
innerhalb indigener Gemeinden nicht als Gründe für ein weiteres staatliches Inter-
venieren in das Leben der Aborigines missbraucht, sondern müssen vielmehr als 
gemeinsame Herausforderungen der Ureinwohner und der nicht-indigenen Bevölke-
rung gesehen werden. 

Ob der dafür benötigte Umschwung in der Politik unter der aktuellen Liberal-Party-
Regierung Australiens jedoch vollzogen wird, bleibt fraglich. Denn zumindest in 
Bezug auf die hohe Arbeitslosigkeit der indigenen Bevölkerung zeigte sich der am-
tierende Premierminister Tony Abbott in der Vergangenheit bisher wenig verständ-
nisvoll. So zitierte ihn „The Sydney Morning Herald“ im Jahr 2010 mit den Worten: 

Es mag keine tollen Jobs [für Aborigines] geben, aber was auch immer vorhanden ist, 
sie müssen es tun […] und wenn es nur Mülleinsammeln in der Gemeinde ist, es muss 
einfach gemacht werden (Carey 2010). 

Dabei wird ein grundlegendes soziales, politisches und ökonomisches Umdenken für 
eine Wiedergutmachung der historischen Diskriminierung der indigenen Bevölke-
rung immer wichtiger. Denn die gestörten Strukturen in der Bevölkerung der Abori-
gines sowie die vorhandenen Probleme bei der Erhaltung einer lebendigen, indige-
nen Kultur verhindern die intergenerationelle Weitergabe wichtiger Traditionen. In 
der Folge verschwindet mit jeder Generation von Ureinwohnern eine jahrtausende-
alte Ansammlung von Wissen über die Kultur und die Geschichte der Aborigines. 
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